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Gliederung 

1. Abgrenzung 

der Tierwohl-Initiative von 

der Initiative Tierwohl 

 

2. Eckpunkte der Tierwohl-Initiative 

 

3. System der Initiative Tierwohl 

 

4. rechtliche Absicherung der Beteiligten der 

Initiative Tierwohl 
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Tierwohl-Initiative Initiative Tierwohl 

 

 

 

 

Träger BMEL Gesellschaft zur Förderung des 

Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH 

Gesell-

schafter 

keine Gesellschafter, 

da keine eigene 

Rechtspersönlichkeit 

• Deutscher Raiffeisenverband e.V. 

• Deutscher Bauernverband e.V. 

• Verband der Fleischwirtschaft e.V. 

• Bundesverband der deutschen 

Fleischwarenindustrie e.V. 

• Handelsvereinigung für Marktwirtschaft e.V. 

• Zentralverband der Deutschen 

Geflügelwirtschaft e.V. 

Beginn Sept. 2014 Jan. 2015 



1. Abgrenzung 
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Tierwohl-Initiative Initiative Tierwohl 

Gegenstand Haltung von Tieren 

in Deutschland zu 

verbessern 

Förderung des Tierwohls in der 

Nutztierhaltung. 

Das Unternehmen betreibt mit der 

"Initiative zum Tierwohl" ein Programm, 

das wissenschaftlich fundierte, 

messbare und belegbare Anfor-

derungen an die Tierhaltung stellt und 

die Umsetzung dieser Anforderungen 

durch Zahlung eines Tierwohlzu-

schusses an die Tierhalter honoriert. 

Maßnahmen Gesetze 

Verordnungen 

Förderung 

Empfehlungen 

Verträge mit 

Lebensmitteleinzelhandel und 

Landwirten, 

Kontrolle über Zertifizierungsstellen 



1. Abgrenzung 
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Tierwohl-Magazin des BMEL, S. 13 



2. Eckpunkte der Tierwohl-Initiative 
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Eckpunkte Inhalt 

Bessere 

Stalleinrichtungen 

Das BMEL initiiert Verordnung für mehr 

Tierschutz bei serienmäßig hergestellten 

Stalleinrichtungen.  

aus für nicht-

kurative Eingriffe 

Prozess zum verbindlichen Ausstieg aus dem 

routinemäßigen Schnabel-Kürzen wird vom 

BMEL moderiert. 

Sachkunde bei 

Tierhaltern 

Das BMEL macht sich für rechtliche Verankerung 

von höheren Sachkunde-Anforderungen für 

Tierhalter stark. 

Tierschutz bei 

Schlachtungen 

Das BMEL startet Initiativen auf EU-Ebene, um 

die Schlachtung von hochträchtigen Tieren zu 

vermeiden.  

http://www.tierwohl-staerken.de/die-bmel-initiative/10-eckpunkte/, 12.04.2016 



2. Eckpunkte der Tierwohl-Initiative 
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Eckpunkte Inhalt 

Verbraucher-

Bewusstsein 

stärken 

Das BMEL bringt „Brancheninitiative Tierwohl“ 

und Label „Für mehr Tierschutz“ voran.  

Höhere Standards 

auf EU-Ebene 

Für mehr Tierschutz in Europa – 

Grundsatzerklärung mit Dänemark und den 

Niederlanden verabschiedet.  

Forschung für mehr 

Tierwohl 

Das BMEL fördert Forschungen zur 

Verbesserung der Nutztierhaltung mit 150 

Millionen Euro. 

http://www.tierwohl-staerken.de/die-bmel-initiative/10-eckpunkte/, 12.04.2016 



2. Eckpunkte der Tierwohl-Initiative 
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Eckpunkte Inhalt 

Kompetenzkreis 

Tierwohl 

Das BMEL bringt verschiedenste Akteure 

zusammen, um Ideen für mehr Tierwohl zu 

entwickeln.  

Zahl der 

Versuchstiere 

reduzieren 

Das BMEL unterstützt Forschungen, die die Zahl 

der Tierversuche so weit wie möglich begrenzen 

sollen.  

Heimtiere besser 

schützen 

Gemeinsam mit Ländern und Kommunen 

bekämpft das BMEL den illegalen Welpenhandel.  

http://www.tierwohl-staerken.de/die-bmel-initiative/10-eckpunkte/, 12.04.2016 



3. System der Initiative Tierwohl 
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http://initiative-tierwohl.de/so-funktionierts/ vom 12.04.2016 



3. System der Initiative Tierwohl 
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teilnehmende Einzelhandelsunternehmen 

Stand 13.04.2016, PM-Initiative-Tierwohl_Geflügelhaltende-Betriebe-rücken-von-der-Warteliste-nach.pdf  



3. System der Initiative Tierwohl 
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3. System der Initiative Tierwohl 
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13 Information zur Initiative, http://initiative-tierwohl.de/downloads/ 12-04-2016   



3. System der Initiative Tierwohl 
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14 Information zur Initiative, http://initiative-tierwohl.de/downloads/ 12-04-2016   



3. System der Initiative Tierwohl 
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15 
http://www.welt.de/wirtschaft/article139148590/Vier-Cent-gegen-Tier-Stress-im-Schweinestall.html 09.04.2015 

20160329_PM_Initiative-Tierwohl_Mehr-Präsenz-im-Lebensmitteleinzelhandel vom 29.03.2016 

Kritik: 

 

• Verbraucher hat keine Wahl 

• für mehr Geld Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren zu kaufen. 

 

• Es gibt kein Tierwohl-Label. 

 

• Der Aufschlag von 4 ct./kg wird auf jedes verkaufte Fleisch erhoben. 

 

 

Gegenmaßnahme: 

 

• Ab April 2016 können teilnehmende Lebensmitteleinzelhändler 

auf Verpackungen, an der Bedientheke sowie im direkten 

Produktumfeld auf die Initiative aufmerksam machen. 



4. rechtliche Absicherung / Initiative Tierwohl 
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4. rechtliche Absicherung / Initiative Tierwohl 
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Vermarktung der Schweine durch den Landwirten: 

 

Ein Mäster kann seine Mastschweine frei vermarkten. 

Es besteht keine Lieferverpflichtung an einen Schlachthof, 

der an der Initiative Tierwohl teilnimmt. 

 

Allerdings wird auch nur für die Tiere ein Tierwohlzuschuss gezahlt, 

die an einen teilnehmenden Schlachthof geliefert werden. 

2015-09-25_Fragen_Schweinehalter_rev06_ITW.pdf vom 25.09.2015 



4. rechtliche Absicherung / Initiative Tierwohl 
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4. rechtliche Absicherung / Initiative Tierwohl 
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Kritik an der Umsetzungs- und Auszahlungspraxis 

WAZ vom 21.12.2015 

http://www.derwesten.de/wirtschaft/bauern-und-handel-streiten-sich-um-initiative-tierwohl-id11400634.html, 12.04.2016 



4. rechtliche Absicherung / Initiative Tierwohl 
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Gegendarstellung zur 

Kritik an der Umsetzungs- und Auszahlungspraxis 

top agrar-online, 14.01.2016 
http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Die-Finanzierung-der-Initiative-Tierwohl-ist-gesichert-2655567.html, 12.04.2016 



4. rechtliche Absicherung / Initiative Tierwohl 
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Geschäftsgrundlage der Initiative Tierwohl ist die Finanzierung der Tierwohlentgelte durch 

die Handelsunternehmen (Lebensmitteleinzelhandel). 

 

Da die Programmentgelte der Handelsunternehmen an die Gesamtvermarktungsmenge Frischfleisch 

anknüpfen und die Anzahl der an der Initiative Tierwohl teilnehmenden Handelsunternehmen 

und Tierhalter Schwankungen unterworfen ist, ist nicht sicher und vollständig auszuschließen, 

dass die Auszahlungsansprüche der Tierhalter die Summe der von der Trägergesellschaft erzielten 

Programmentgelte übersteigen (Unterdeckung). 

 

Bei der Trägergesellschaft ist ein mit Fachleuten besetzter Finanzausschuss eingerichtet, 

der die Höhe des von den Handelsunternehmen an die Trägergesellschaft zu zahlenden 

Programmentgelts festlegt und für den Aufbau und die Kontrolle einer Liquiditätsreserve sowie für 

die Festlegung und erforderlichenfalls Verschiebung von Auszahlungszeitpunkten der Tierwohlentgelte 

zuständig ist. Sollte trotz der Tätigkeit des Finanzausschusses bei der Trägergesellschaft eine 

Unterdeckung zu erwarten sein, kann die Auszahlung meines Tierwohlentgelts teilweise oder ganz 

im Sinne einer Verschiebung der Fälligkeitstermine vorgetragen werden. 

 

Wird die Tätigkeit der Trägergesellschaft aus wichtigem Grund vollständig eingestellt, etwa weil 

die Finanzierung der Initiative nicht mehr gesichert werden kann, verfallen die vorgetragenen 

Tierwohlentgelte und alle meine sonstigen Vergütungsansprüche ersatzlos. 

 

Mit meiner Unterschrift unter diese Teilnahmeerklärung erkenne ich dies ausdrücklich an. 

Ziff. 3 der Teilnahmeerklärung Tierhalter, Stand: 22.03.2016 



4. rechtliche Absicherung / Initiative Tierwohl 
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Schreiben BMF vom 12.08.2015 - III C 2 - S 7100/15/10002 

http://initiative-tierwohl.de/downloads/ vom 13.04.2016 

Umsatzsteuerliche Behandlung: 

 

Trägergesellschaft und Einzelhandel 

 

Zahlung des Einzelhandels an Trägergesellschaft 

ist Gegenleistung für sonstige Leistung der Trägergesellschaft, 

die Leistung unterliegt dem Regelsteuersatz. 



4. rechtliche Absicherung / Initiative Tierwohl 
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Schreiben BMF vom 12.08.2015 - III C 2 - S 7100/15/10002 

http://initiative-tierwohl.de/downloads/ vom 13.04.2016 

Umsatzsteuerliche Behandlung: 

 

Trägergesellschaft und Tierhalter 

 

• Zahlung der Trägergesellschaft an Landwirten 

erfolgt für die Schaffung bzw. Erfüllung von Tierwohlauflagen 

im Rahmen des Leistungsaustauschverhältnisses; 

 

• die Leistung unterliegt auch dann der Regelbesteuerung, 

wenn der Landwirt im Übrigen von der Durchschnittssatzbesteuerung 

nach § 24 UStG Gebrauch macht. 



Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit 

www.geiersberger.de 

Geiersberger  Glas & Partner mbB Rechtsanwälte 
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